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§ 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 H G B  ist im Lichte von Art. 17 Abs. 2 
Buchstabe a) erster Gedankenstrich der Richtlinie 86/653/
EW G dahin auszulegen, dass die von einem Handelsvertreter 
für Waren geworbenen Kunden, m it deren Vertrieb ihn der- 
U nternehm er beauftragt hat, auch dann als neue Kunden im 
Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind, wenn sic bereits 
wegen anderer Waren Geschäftsverbindungen mit dem U n 
ternehmer unterhalten, sofern der Verkauf der erstgenannten 
Waren durch diesen Handelsvertreter die Begründung einer 
speziellen Geschäftsverbindung erfordert hat............................  201

a) Schließen m ehrere Verbraucher als Darlehensnehmer mit 
einem Unternehm er als Darlehensgeber einen Verbraucher- 
darlchcnsvertrag, kann jeder von ihnen seine auf Abschluss 
des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung selbständig 
widerrufen. Die Rechiswirkungeu des W iderrufs im Verhält
nis zwischen dem Darlehensgeber und den übrigen D arle
hensnehmern richten sich nach § 139 BGB.
b) Zur Gesetzlichkeitsfiktion einer Widerrufsbelehrung, die

^ d a s  M uster für die W iderrufsbelehrung um den Zusatz er
gänzt, bei mehreren Darlehensnehmern könne jeder D arle
hensnehmer seine W illenserklärung gesondert wiederrufen.

■ c) D er Ausübung eines mangels ordnungsgemäßer W ider
rufsbelehrung nicht befristeten W iderrufsrechts steht grund
sätzlich nicht entgegen, dass die Parteien den Verbraucherdar
lehensvertrag zuvor gegen Leistung eines Aufhebungsentgelts 
einverständlich beendet haben.
d) Zur Verwirkung des W iderrufsrechts bei vorzeitig einver
nehmlich beendeten Verbraucherdarlehensverträgen...............  207

a) § 476 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass 
die dort vorgesehene Beweislastumkehr zugunsten des Käu
fers schon dann greift, wenn diesem der.N achw eis gelingt, 
dass sich innerhalb von sechs M onaten ab Gefahrübergang 
ein mangelhafter Zustand (eine Mangelcrscheinung) gezeigt 
hat, der -  unterstellt, er hätte seine Ursache in einem dem 
Verkäufer zuzurechnenden U m stand -  dessen Haftung wegen 
Abweichung von der geschuldeten Beschaffenheit begründen 
würde. Dagegen muss der Käufer weder darlegen und nach- 
weisen, auf welche Ursache dieser Zustand zurückzuführcn 
ist, noch dass diese in den Verantwortungsbereich des Verkäu
fers fällt.
b) Weiter ist §476 BGB richtlinienkonform  dahin auszulegen,
dass dem Käufer die dort geregelte Vermutungswirkung auch 
dahin zugutekom m t, dass der binnen sechs M onaten nach G e
fahrübergang zu Tage getretene mangelhafte Zustand zum in
dest im A nsatz schon bei Gefahrübergang Vorgelegen hat...... 224
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D er Verbraucher, der im Fernabsatz einen Katalysator ge
kauft, diesen anschließend in sein Kraftfahrzeug eingebaut 
und mit diesem eine (kurze) Probefahrt durchgeführt hat, 
schuldet im Falle des W iderrufs dem Verkäufer Ersatz für die 
Verschlechterung, die dadurch an dem Katalysator cingctrctcn 
ist. Solche M aßnahmen gehen über die in § 357 Abs. 3 BGB in 
der bis zum 12. Juni 2014 geltenden Fassung vorgesehene Prü
fung der Eigenschaften und Funktionsweise der Sache hinaus, 
denn diese Vorschrift soll den Verbraucher nicht gegenüber ei
nem K ä u f e r  im stationären H andel begünstigen, sondern nur 
einen Ausgleich dafür schaffen, dass ihm die im stationären 
Handel zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten 
entgangen sind............:.................................................................. . 248
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